
Rückruf von Brimo-Vision®, Augentropfen 60 x 0.35 ml

Charge 22E060 (Zulassungsnummer 67312)
In Absprache mit dem Schweizerischen Heilmittelinstitut
Swissmedic informiert OmniVision AG über einen vorsorglichen
Rückruf der Charge 22E060 von Brimo-Vision®, Augentropfen
60 x 0.35 ml.

Der Rückruf erfolgt aufgrund einer möglichen Kontamination. Bisher liegen
uns keine Meldungen von unerwünschten Arzneimittelwirkungen vor, die
im Zusammenhang mit der Abweichung stehen könnten.

Betroffen ist die folgende Charge:

Produkt Charge Verfalldatum
Brimo-Vision®, Augentropfen
60 x 0.35 ml

Lot 22E060 EXP 04.2026

Produkte mit dieser Chargen-Nummer sollen umgehend an Ihren Arzt oder
Apotheker zurückgegeben und nicht mehr angewendet werden. Alle
anderen Chargen von Brimo-Vision® sind von dieser Massnahme nicht
betroffen und können weiterverwendet werden.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für die
entstandenen Unannehmlichkeiten.

OmniVision AG, Zentralstrasse 100, 8212 Neuhausen am Rheinfall
info@omnivision.ch / 0041 52 675 00 15

Chargennummer (LOT) und Verfallsdatum (EXP)
befinden sich auf der Oberfläche der Faltschachtel, auf
der Rückseite des Beutels und auf der Fahne der
Ampulle (roter Rahmen).
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Bund will Ohrfeigenverbot – Andreas
Glarner (SVP) geht auf die Barrikaden
BeRN DerBundesrat will Eltern explizit verbieten,
ihre Kinder zu schlagen. Die Bürgerlichen toben.
Es sind «weder körperlicheBe-
strafungen noch andere For-
men entwürdigender Gewalt
anzuwenden», so die Landes-
regierung. Zusätzlich soll die
Prävention gestärkt werden.
Gewalt von Eltern gegenüber
Kindern ist zwar bereits nach
geltendem Recht verboten, al-
lerdings hat das Parlamentver-
gangenes Jahr eineMotion der
Nationalrätin Christine Bulli-
ard-Marbach angenommen
und denBundesrat beauftragt,
das Verbot von Gewalt in der
Erziehung explizit in einem
Gesetz zu verankern.
Die Freiburger Mitte-Politi-

kerin Bulliard-Marbach ist
denn auch zufrieden. «DerGe-
setzesartikel gibt denEltern ein
klares Stoppsignal, dass Schlä-

ge gegen die eigenen Kinder
von der Gesellschaft nicht to-
leriert werden», sagte sie auf
Anfrage. DasOhrfeigenverbot,
das nach der Vernehmlassung
noch vom Parlament bestätigt

werden muss, sei hingegen
«völlig realitätsfremd», sagt der
Aargauer SVP-NationalratAn-
dreas Glarner. «Das ist die ge-
setzlicheVerankerung der anti-
autoritären Hippieerziehung»,
wettert er. «Zu einer Kinder-
erziehung kann ein Klaps im
richtigen Moment gehören»,

meint Glarner. Und in diesem
Fall sollten Eltern nicht als
Schläger dastehen. Etwas an-
deres sei Kindesmisshandlung:
«Klar sind Eltern, die ihreKin-
der abschlagen und sie miss-
handeln, hart anzupacken.»
Bereits bestehende, «nieder-

schwellige Beratungs- und

Hilfsangebote» für Eltern und
Kinder sollen ausgebaut wer-
den, fordert der Bundesrat. Das
findet Bulliard-Marbachwich-
tig: «Häufig werden Eltern
dann gewalttätig, wenn sie
selbst überlastet und überfor-
dert sind», sagt sie. Andreas
Glarner findet, die Beratungs-
angebote dienten einzig der
«Fütterung der Sozialindust-
rie». DasOhrfeigenverbot solle
im Zivilgesetzbuch geregelt
werden. Anders als im Straf-
recht werden Verstösse gegen
das Zivilrecht nichtmit Bussen
oderGefängnis vergolten, son-
dernmit einer Schadenersatz-
zahlung.Notwendig dafürwäre
eine Klage. Das Ohrfeigenver-
bot ist bis zum 23. November
in der Vernehmlassung. Da-
nach ist nochmals der Bundes-
rat und danndas Parlament am
Zug. STeFAN LANz

Ohrfeigen sollen
verbotenwerden.
Getty


